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Kapitel 1

Einleitung

A. Gewissen – Mensch – Recht

I. Das Gewissen als menschliches Existenzial

Wird das Gewissen zum Schweigen gebracht, stirbt die Menschlichkeit1. 
Vielleicht ist es eine Zumutung, eine kirchenrechtliche Abhandlung, welche 
das Gewissen in den Fokus rückt, gleich mit einer solch düsteren Wendung 
beginnen zu lassen. Dieser Einstieg hat aber seinen Grund: Er bringt die 
Dramatik zum Ausdruck, die mit dem Phänomen „Gewissen“ verknüpft ist. 
Manchmal wird die Bedeutung von Existenzialen2 erst in der Konfrontation 
mit ihrer Pervertierung, Unterdrückung oder Auslöschung bewusst. Im Fall 
des Gewissens kann dies anhand folgenden Zitats aus Rauschnings Gesprä-
chen mit Adolf Hitler erschreckend anschaulich werden: „Die Tafeln vom 
Berge Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Das Gewissen ist eine jüdische 
Erfindung. Es ist wie die Beschneidung eine Verstümmelung des mensch
lichen Wesens  … Es gibt keine Wahrheit, weder im moralischen noch wis-
senschaftlichen Sinne … Die Vorsehung hat mich zum größten Befreier der 
Menschheit vorbestimmt. Ich befreie den Menschen vom Zwange eines 
Selbstzweck gewordenen Geistes, von der schmutzigen und erniedrigenden 
Selbstpeinigung einer Gewissen und Moral genannten Chimäre und von den 
Ansprüchen einer Freiheit und persönlichen Selbständigkeit, denen immer 
nur ganz wenige gewachsen sein können. Der christlichen Lehre von der 
unendlichen Bedeutung der menschlichen Einzelseele und der persönlichen 
Verantwortung setze ich mit eiskalter Klarheit die erlösende Lehre von der 
Nichtigkeit und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen und seines Fort

1  Damit ist nicht „bloß“ eine Abnahme von (Mit-)Menschlichkeit in der Welt ge-
meint, sondern das Fehlen von etwas, was den Menschen zum Menschen macht; vgl. 
dazu Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger): Ansprache von Papst Benedikt XVI. vor dem 
Deutschen Bundestag, 133: Der Mensch kann „Menschen vom Menschsein ausschlie-
ßen“; vgl. auch Alois Sustar: Gewissensfreiheit, hier insb. 55.

2  Vgl. Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger): Wahrheit, Werte, Macht, 88: „Auf diese 
Weise ist wohl sichtbar geworden, dass uns die Frage nach dem Gewissen tatsächlich 
in den Kernbereich des moralischen Problems und so der Frage nach der Existenz des 
Menschen überhaupt führt.“
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lebens in der sichtbaren Unsterblichkeit der Nation gegenüber. An die Stelle 
des Dogmas von dem stellvertretenden Leiden und Sterben eines göttlichen 
Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Führerge-
setzgebers, das die Masse der Gläubigen von der Last der freien Entschei-
dung entbindet.“3 Hermann Göring werden schließlich in Befolgung dieser 
dunklen Gedanken seines Führers folgende Worte zugeschrieben: „Ich habe 
kein Gewissen! Mein Gewissen heißt Adolf Hitler.“4

Für den hier zu behandelnden Kontext ist es nun nicht entscheidend, ob 
Hitler und Göring diese Aussagen tatsächlich so getätigt haben oder ob sie 
ihnen von Hermann Rauschning in den Mund gelegt wurden5. Vielmehr geht 
es darum, anhand dieser abgrundtiefen Gedanken deutlich zu machen, dass 
ein System, das Unrecht und Ideologie an die Stelle des Rechts setzen will, 
beim Gewissen des Menschen beginnen muss6. Umgekehrt aber  – und das 
soll dieser düstere Einstieg in die Materie ebenso zeigen  – bedeutet diese 
Erkenntnis für eine den Menschen dienende Rechtsordnung, dass der Schutz 
und die Anerkennung der Würde des Gewissens in ihr condicio sine qua non 
sein muss7. Mehr noch als für jedes staatliche Rechtssystem trifft dies für das 
Recht einer Gemeinschaft zu, deren Fundament ein gemeinsamer Glaube ist. 
Denn der Glaubensakt ist seinem Wesen nach nicht anders zu begreifen, als 
ein verantworteter Akt des Gewissens, in dem „das Geheimnis dialogischer 
Existenz, der sich der Mensch als Person verdankt“, offenbar wird8. Wenn 
daher Josef Bordat in Röm 14,23 im Begriff „pistis“ bereits eine „Frühform 

3  Adolf Hitler, zitiert nach Hermann Rauschning: Gespräche mit Hitler, 210–212. 
Schon Nietzsche verhöhnte das Gewissen als die „tiefste Erkrankung des Menschen“ 
und fordert: „Weg mit dem Wahn von Schuld und Gewissen“ – vgl. Josef Bordat: Das 
Gewissen, 95.

4  Hermann Göring, zitiert nach Hermann Rauschning: Gespräche mit Hitler, 77; 
vgl. dazu auch Theodor Schieder: Hermann Rauschnings Gespräche mit Hitler als 
Geschichtsquelle, 31.

5  Die Echtheit dieser Gespräche ist äußerst umstritten, nach herrschender Ansicht 
stellt das Werk eine Fälschung dar. Zu einer differenzierteren Bewertung lud Bernd 
Lemke in seiner Rezension anlässlich der Neuauflage dieses Werkes ein  – Bernd 
Lemke: Rezension „Rauschning, Hermann: Gespräche mit Hitler. Mit einer Einfüh-
rung von Marcus Pyka. Zürich 2005“, in: H-Soz-Kult (02.  August 2006), www.
hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-7790.

6  Vgl. Helmuth Pree: Zum Stellenwert und zum Verbindlichkeitsanspruch des 
Rechts in Staat und Kirche, 23: „Jede an der Gerechtigkeit orientierte Rechtsordnung 
wächst letztlich vom Gewissen der verantwortlichen Rechtsgenossen her. Wo das 
Gewissen versagt, weil es entweder von außen totalitär unterdrückt wird oder weil es 
selbst verkümmert ist, ist es um die Gerechtigkeit der betreffenden Rechtsgemein-
schaft schlecht bestellt.“

7  Vgl. Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger): Wahrheit, Werte, Macht, hier insb. 77–86.
8  Gerhard Höver: Einleitung – Normativität und Gewissen, 14.
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christlicher Gewissensfreiheit“9 grundgelegt sieht, dann kommt darin mitun-
ter zum Ausdruck, dass der Glaube in seinem innersten Wesen ein freier und 
ungezwungener Gewissensakt ist (vgl. DH 2,1)10.

II. Freiheit und Glaube

Wird nun im kirchlichen Kontext nach dem Verhältnis von Gewissen und 
Recht11 oder zunächst noch allgemeiner nach dem Verhältnis von Freiheit und 
Glaube gefragt, dann stellt sich in Analogie zu den eben zitierten Aussagen 
aus Rauschnings „Gesprächen mit Hitler“ die Frage, ob ein Katholik Folgen-
des formulieren könnte: „Ich habe kein Gewissen! Mein Gewissen ist die Kir-
che!“ So provokant dieses Gedankenspiel vielleicht erscheinen mag, weil da-
rin ein Unrechtssystem und die Kirche auf eine Ebene gestellt werden, so 
fördert es deutlich die Erkenntnis zu Tage, dass das individuelle Gewissen 
durch nichts – und sei es auch die Kirche – „ersetzt“ werden kann oder darf, 
ohne die Würde des Menschen in seinem Innersten zu korrumpieren.

Ein sehr bekanntes und plakatives Beispiel für diese Erkenntnis vermag 
der berühmte „Toast“ in John Henry Kardinal Newmans Brief an den Herzog 
von Norfolk im Jahr 1874 sein: „Wenn ich genötigt wäre, bei den Trinksprü-
chen nach dem Essen ein Hoch auf die Religion auszubringen  …, dann 
würde ich trinken  – freilich auf den Papst, jedoch zuerst auf das Gewissen 
und dann erst auf den Papst.“12 Newman war daher selbstverständlich dazu 
bereit, sein Glas zu Ehren der Religion bzw. des Papstes zu erheben. Der 
Verweis auf das Petrusamt ist in diesem Zusammenhang freilich mehr als nur 
eine Erinnerung an die Gehorsamspflicht des Gläubigen gegenüber der Kir-
che und ihrem Lehramt, denn er ist vor allem als Hinweis auf den kirchlichen 
Charakter des Glaubens zu begreifen, welcher Ausdruck der objektiven Di-
mension des Gewissens ist. Die eigentliche Pointe in Newmans Aussage liegt 
aber zweifelsohne in der Hervorhebung des Gewissens als Fundament und 
Voraussetzung des Glaubens13. „Newmans Lehre vom Gewissen“, so Papst 

9  Josef Bordat: Das Gewissen, 65.
10  Dies entspricht auch der Struktur der Welt, wie Ratzinger andeutet, wenn er 

schreibt, dass „das Oberste der Welt nicht die kosmische Notwendigkeit, sondern die 
Freiheit ist“ – vgl. Joseph Ratzinger: Einführung in das Christentum, 147.

11  Vgl. dazu Kapitel 3. B. „Das Verhältnis Recht und Gewissen im Kirchenrecht“ 
in dieser Arbeit.

12  John Henry Newman: Ein Brief an seine Gnaden, den Herzog von Norfolk, 171; 
vgl. dazu auch Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger): Wahrheit, Werte, Macht, 103 f.; 
Hermann Geißler: Gewissen und Wahrheit bei John Henry Kardinal Newman; An­
dreas R. Batlogg: Zuerst das Gewissen und dann der Papst, 721 f.; Franz Wiedmann: 
Die Strategie des Gentleman, 82.

13  Vgl. Karl Rahner: Stellungnahme und Diskussion, 212.


